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	Wir Friderich, von Gottes gnaden, König in Preussen, Marggraff zu Brandenburg ... Fügen hiermit männiglich in gnaden zu wissen ... was gestalt wir in denen vorigen Jahren ... zur wollfahrt Unserer Provincien ... vermittelst Unsere Publicirten Edicten, die aus den Nachbarschafften ... ausgeprägte, und in grosser Menge in Unserer ... Lande, eindringende Schiedes Müntze ... gäntzlich verruffen ... Als wird solches wiederholet, und in allen seinen Puncten und Clausulen Krafft dieses renoviret ...
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